
Niederschriftserklärung betreffend die Rückkehr zu einem einheitlichen Tarifrecht für alle 
Beschäftigten des Landes Berlin: 

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dem Übergangs-TV Lehrkräfte nur ein 
Übergangsrecht geschaffen werden soll. 

Die dbb tarifunion verpflichtet sich deshalb, den unter § I fallenden Personenkreis in Tarifverhand­
lungen, mit denen allgemein über eine Übernahme des TV-L fur Beschäftigte des Landes Berlin 
verhandelt wird, mit dem Ziel einzubeziehen, den Übergangs-TV Lehrkräfte durch ein für alle Be­
schäftigten des Landes Berlin maßgebendes Tarifwerk abzulösen. 

Niederschriftserklärung zu § 2: 

Soweit in den in § 2 Abs. 1 Unterabs. 1 genannten Tarifverträgen auf das Bestehen eines Rechts­
verhältnisses zu einem Mitglied der TdL abgestellt wird, gilt die Voraussetzung auch als erfüllt, 
wenn ein entsprechendes Rechtsverhältnis zum Land Berlin bestand beziehungsweise besteht. 

NiederschriftserkJärung zu § 4: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass mit § 4 die bisher auf vor dem 1. März 2005 
eingestellte Lehrkräfte im Wege der Nachwirkung anzuwendenden Regelungen gemäß Tz 7.1 
- Altersermäßigung - der Richtlinien für die Lehrerstundenzwnessung und die Organi ation der 
öffentlichen Schulen Berlins (Rundschreiben der Senatsverwaltung Schule, Jugend und Sport II 
Nr. 28/2001 vom 9. Juli 2001, fortgeschrieben mit Tz 3.1 de Rund chreibens II Nr. 54/2005 vom 
31. Mai 2005) abgelöst werden. 

NiederschriftserkJärung zu § 5 Abs. 1 Unterabs. 3: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass aus Vereinfachungsgründen das Vergleichsentgelt 
unter Berücksichtigung des § 1 Einkommensangleichungsgesetz ermittelt werden kann; die Stufen­
zuordnung gem. § 6 TVÜ-Länder erfolgt anhand der T~belle gemäß Anlage A 1 zum TV-L, die 
gem. § 5 Abs. 1 um den Faktor 0,95732 vermindert wurde. 

NiederschriftserkJärung zu § 5 Abs. 3: 

Sollten in Einzelfällen nach dem 31. Juli 2004 wegen noch nicht erfo[gter Arbeitsvertragsumstel­
IW1g Leistungen nach den gekündigten Zuwendungs- und Urlaubsgeldtarifverträgen nicht ausdrück­
lich arbeitsvertraglich ausgeschlossen worden sein, haben diese Lehrkräfte Anspruch auf Leistun­
gen gem. § 5 Abs. 3. 

Niederschriftserklärung zu § 7 Abs. 2: 

Die Tarifvertragsparteien erklären, dass die Tarifverhandlungen für als Lehrkräfte beschäftigte An­
gestellte bis zum Inkrafttreten dieses Tarifvertrages als nicht abgeschlossen gelten und dass sie sich 
deshalb bis zu diesem Zeitpunkt mit diesem Personenkreis nicht an Arbeitskampfmaßnahmen zur 
Erzwingung tarifvertraglicher Regelungen (Erzwingungsstreiks) beteiligen werden. 

NiederschriftserkJärung zu § 20 TV-L: 

Die Vereinbarungen zur Sonderzahlung gem. § 20 TV-L können bei späteren Tarifverhandlungen 
im Rahmen einer Gesamtrevision neu verhandelt werden. 
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Niederschriftserklärung zu redaktionellen Änderungen des Tarifvertrages: 

Offensichtliche redaktionelle Unrichtigkeiten und Umstellungen im Tarifvertragstext können von 
einer Redaktionskommission der Tarifvertragsparteien ohne Tarifverhandlungen berichtigt werden. 
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